
 
 
 

  

 
 
 
 
 Vorlage Nr. 037/2017 
 
  

 

 
 

24.02.2017 
 
 
Dezernat 5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
 
 
 
Anpassung der Vergütung für die Betreuer der Depotcontainerstandorte 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Bau- und Umweltausschuss 15.03.2017 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, die Vergütung für die Betreuer der Depotcontainer-
standorte rückwirkend ab 01.01.2017 auf 280,00 Euro zu erhöhen.  
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Sachverhalt: 
 
Seit den 90er Jahren werden im Landkreis Waldshut Depotcontainerstandorte zur Erfassung 
von Umverpackungen nach der Verpackungsverordnung betrieben. In diesen Depotcontainern 
wird aktuell noch Verpackungs-Glas wie Flaschen, Konservengläser etc. verschiedener Farben 
erfasst. Die Kosten für die Stellung, den Tausch und Transport der Container trägt der gemäß 
Verpackungsverordnung zuständige Systembetreiber. 
 
Aufgrund des mit den Systembetreibern geschlossenen Abstimmungsvertrages trägt der Land-
kreis Waldshut die Kosten für die Geländepacht und die Betreuung der Standorte. Hierfür erhält 
der Landkreis von den Systembetreibern ein Nebenentgelt in Höhe von derzeit 1,30 Euro je 
Einwohner und Jahr; mithin sind dies jährlich rd. 216.000 Euro. 
 
Für die Betreuung der Depotcontainerstandorte hat der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vereine 
und Einzelpersonen verpflichtet. Diese halten die Standplätze sauber und melden volle Contai-
ner zum Tausch an. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für Ihre Dienste erhalten die Betreuer seit 1994 unverändert eine Jahresvergütung von 154,00 
Euro. Die Gesamtvergütung beträgt jährlich rd. 24.640 Euro. Aufgrund der nicht mehr zeitge-
mäßen Vergütung kündigten Betreuer in der Vergangenheit vereinzelt ihren Dienst. Für die 
Verwaltung war es jeweils schwer, Ersatz zu finden. 
 
Deshalb schlägt die Verwaltung vor, die Vergütung rückwirkend zum 01.01.2017 auf 280,00 
Euro pro Jahr zu erhöhen. Dies entspräche einer Steigerung von rd. 82 %. Im Vergleich stiegen 
gemäß des Verbraucherpreisindexes des statistischen Bundesamtes die Verbraucherpreise von 
1994 (Index: 79,1 %) bis 2016 (Index: 107,4 %) um rund 28,3 %.  
 
Nach der Erhöhung würde die Vergütung pro Jahr ca. 45.000 Euro betragen. Die Erhöhung soll 
einerseits den Aufwand der Betreuer angemessener entschädigen. Andererseits soll damit die 
Gewinnung neuer Betreuer erleichtert werden.  

 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Die Vergütungen an die Betreuer der Depotcontainerstandorte (Konto 547603) werden auf ca. 
45.000 Euro pro Jahr steigen. Diese Mittel sind im Wirtschaftsplan 2017 eingestellt. Ferner sind 
im Wirtschaftsplan die Mittel für die Pacht der Depotcontainerstandorte mit jährlich ca. 27.200 
Euro eingestellt. Der im Bereich der Depotcontainerstandorte erwirtschaftete Überschuss wird – 
als Ersatz für das seit 2012 weggefallene Mitbenutzungsentgelt für Recyclinghöfe – zur Querfi-
nanzierung der Recyclinghöfe verwendet.  
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
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